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D4 312516-3/2008/14E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Scherz als Vorsitzende und den Richter Mag. Auttrit als 
Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Kirgisistan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
23.06.2008, FZ. 08 02.524-BAE, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 28.07.2011 zu Recht 
erkannt: 
 

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 AsylG 2005 der Status des Asylberechtigten 
zuerkannt. Gemäß § 3 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft 
zukommt. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Die beschwerdeführende Partei führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist 
Staatsangehörige Kirgisistans, gehört der deutschen Volksgruppe an, war im Heimatland zuletzt in Lebedinovka 
wohnhaft, reiste erstmals am 18.07.2006 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag 
auf internationalen Schutz. 
 

Im Rahmen der Erstbefragung am 20.07.2006, der Einvernahme beim Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle West, 
am 25.07.2006 und beim Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck, am 27.03.2007 gab der Beschwerdeführer 
zusammengefasst an, dass er sowohl wegen seiner Volkszugehörigkeit ausgereist sei als auch, da er beraubt und 
seine Familie bedroht worden sei. Alle russisch sprechenden Personen würden mit dem Tod bedroht, Deutsche 
würden als Faschisten bezeichnet. 
 

Den Raub schilderte er dahingehend, dass er im März 2006 mit seinem Auto in XXXX unterwegs gewesen sei. 
Als er angehalten hätte um Wasser zu trinken, seien drei unbekannte Männer auf ihn zugekommen und hätten 
ihm das Messer an den Hals angesetzt. In seiner Gürteltasche hätte er seine Tageslosung mitgeführt. Die Tasche 
hätten sie ihm weggenommen und er sei außerdem bedroht worden, dass im Fall einer Anzeigeerstattung sowohl 
seine Familie als auch er getötet werden würden. 
 

Er hätte trotzdem eine Anzeige erstattet und die Polizei hätte zwei der Täter festnehmen und einsperren können. 
Er hätte diese bei einer Gegenüberstellung identifiziert, ein Strafverfahren sei eingeleitet worden - der dritte 
Täter hätte ihn ausfindig gemacht und ihn telefonisch bedroht und seine Familie mit Vergewaltigung und 
anderen Sachen bedroht, falls er die Anzeige nicht zurückziehe. Daraufhin hätte er sich bei der Polizei nach dem 
Verfahrensstand erkundigt und es sei ihm mitgeteilt worden, dass die beiden Festgenommenen Ende März 2006 
freigelassen worden wären. Ab diesem Zeitpunkt sei er immer wieder von diesen drei Personen telefonisch 
bedroht worden, damit er die Anzeige zurückziehe. Persönlich sei er diesen Personen nicht begegnet. Als er 
wieder einmal bei der Polizei nachgefragt hätte, hätte man ihm mitgeteilt, dass das Strafverfahren vorläufig 
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eingestellt worden wäre. Zu diesem Zeitpunkt hätte er entschieden die Heimat zu verlassen und hätte dies am 
11.07.2006 auch getan. 
 

Befragt, ob er in seiner Heimat jemals von der Polizei angehalten, festgenommen oder verhaftet worden sei, 
bejahte er dies und gab an, dass dies mehrmals aufgrund seines europäischen Aussehens erfolgt sei. Er sei dann 
zur Station gebracht, befragt und auch geschlagen worden. Er hätte kleine Verletzungen erlitten, diese jedoch nie 
ärztlich behandeln lassen. Die erste Anhaltung sei im Jahr 1997, die letzte im Jahr 2001 erfolgt. Er hätte sich 
damals nicht mehr auf der Straße aufgehalten, da er berufstätig gewesen sei. 
 

Nach dem konkreten Grund der Ausreise befragt, nannte er seine deutsche Volksgruppenzugehörigkeit und die 
dadurch in Kirgisistan bestehenden Probleme. 
 

Er sei Lutheraner seit seiner Geburt, habe aber mit diesem Glauben nicht viel zu tun. Im Fall einer Rückkehr 
würde er wieder von diesen Kriminellen verfolgt und geschlagen werden und er fürchte, dass seine Probleme 
wieder von vorne beginnen würden. Er könne auch nicht in einem anderen Landesteil ziehen, da die Probleme in 
ganz Kirgisistan gleich seien. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Innsbruck, vom 14.05.2007 wurde der Antrag auf 
internationalen Schutz des Beschwerdeführers sowohl in Bezug auf den Status des Asylberechtigten als auch in 
Bezug auf den Status des subsidiär Schutzberechtigten hinsichtlich Kirgisistans abgewiesen und dieser aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach Kirgisistan ausgewiesen. 
 

Nach Wiedergabe der Einvernahmeprotokolle wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers dem Bescheid zu 
Grunde gelegt. Seine Angaben wurden als konkret, nachvollziehbar und widerspruchsfrei und daher glaubhaft 
beurteilt. Es wurde jedoch sehr wohl von der Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit Kirgisistans ausgegangen, da 
die Behörden sogar zwei Täter ermittelt und in Haft genommen hätten. Aufgrund der Freilassung und der 
vorläufigen Einstellung des Verfahrens könne man nicht ohne Weiters davon ausgehen, dass der Staat nicht in 
der Lage und nicht Willens sei, einem Staatsbürger Schutz vor Verfolgung - vor allem bei drohenden 
Übergriffen von Seiten Privater - zu gewähren. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat behob den Bescheid des Bundesasylamtes und verwies die Angelegenheit 
gemäß § 66 Abs. 2 AVG zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an das 
Bundesasylamt am 04.07.2007 zurück. Begründend wurde ausgeführt, dass die Beweiswürdigung sich im 
Wesentlichen im Einfügen standardisierter Textbausteine erschöpfe und in keinem schlüssigen Konnex 
zueinander stünden. Schließlich würden die Angaben zum Ausreisegrund aber als korrekt, nachvollziehbar und 
widerspruchsfrei und daher als glaubhaft qualifiziert, woraus im Umkehrschluss ableitbar sei, dass dem 
geschilderten Sachverhalt und den vom Beschwerdeführer genannten Folgen, welche bis zu seinem Tod reichen 
könnten, Glauben geschenkt worden sei. 
 

Die getroffenen Feststellungen würden sich als aktenwidrig erweisen, da das Bundesasylamt feststellte, dass der 
Beschwerdeführer wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit bloß beschimpft worden sei, obwohl er - laut 
Bundesasylamt korrekt, nachvollziehbar und widerspruchsfrei und daher glaubhaft - behauptet hätte, deswegen 
auch geschlagen beziehungsweise niedergeschlagen worden zu sei. Ebenso hätte er behauptet wegen seines 
europäischen Aussehens wiederholt verhaftet worden zu sein. Weiters hätte er behauptet Lutheraner zu sein, von 
der Titularethnie seines Herkunftsstaates offensichtlich als solcher erkannt, verspottet und - laut Bundesasylamt 
korrekt, nachvollziehbar und widerspruchsfrei und daher glaubhaft - mit dem Tod bedroht worden zu sein. 
 

Im erstinstanzlichen Bescheid hätten sich keine Feststellungen zur Lage der deutschen Minderheit bzw. der 
Lutheraner und daraus resultierende individuelle Feststellungen zur persönlichen Lage des Beschwerdeführers 
befunden. Weiters hätten konkrete Feststellungen zur Lage von nach Kirgisistan zurückgekehrten bzw. 
abgeschobenen Personen bzw. zur individuellen Lebensgrundlage des Beschwerdeführers im Fall seiner 
Rückkehr gefehlt. 
 

Auch wurde ausgeführt, dass, wenn der Beschwerdeführer laut Bundesasylamt korrekt, nachvollziehbar und 
widerspruchsfrei und daher glaubhaft vorbringe, die Strafverfahren gegen die ihn überfallenden Personen wären 
möglicherweise aufgrund von Schmiergeldzahlungen eingestellt worden, die vom Bundesasylamt getroffenen 
Ausführungen zum Willen und zur Fähigkeit, den Beschwerdeführer vor diesen Personen zu schützen nicht 
nachvollziehbar seien. 
 

In den Länderfeststellungen würden sich Hinweise darauf befinden, dass der kirgisische Staat zwar nicht generell 
nicht Willens und nicht fähig sei, Schutz zu bieten und gegen Korruption vorzugehen, es befänden sich darin 
jedoch auch Hinweise, dass es Straftätern möglich sei, sich durch die Bezahlung einer Geldsumme der weiteren 
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Verfolgung zu entziehen. Im gegenständlichen Verfahren wären daher individuelle Ermittlungen und 
Feststellungen erforderlich, ob es dem Beschwerdeführer im individuellen Einzelfall tatsächlich möglich 
gewesen wäre, staatlichen Schutz - trotz der anscheinenden nicht auszuschließenden Möglichkeit, seine Anzeige 
wäre von korrupten Beamten behandelt worden - zu erlangen, insbesondere durch die Ergreifung weiterer 
Rechtsbehelfe gegen die Beamten. 
 

Das Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck, führte am 02.10.2007 eine neuerliche Einvernahme des 
Beschwerdeführers durch und führte darin aus, dass es unglaubwürdig sei, dass jemand, der nie eine 
lutheranische Erziehung gehabt hätte, der Gefahr der Diskriminierung und Verspottung durch kirgisische 
Einwohner ausgesetzt sei. Dazu führte der Beschwerdeführer aus, dass er dadurch aussage, dass er kein Moslem 
sei. Er würde seinen Glauben nie verleugnen. Als Diskriminierung durch die kirgisischen Bewohner führte er 
Beschimpfungen als Nazi oder Faschist an. Angezeigt hätte er diese Diskriminierungen jedoch nicht. Auf den 
Vorhalt, dass er aufgrund eines Raubes eine Anzeige gegen Kirgisen bei der Polizei erstattet hätte und er 
trotzdem nicht eingesperrt worden sei, sondern die Polizei Ermittlungen durchgeführt hätte, gab er an, dass ein 
Raub doch etwas Anderes als eine Diskriminierung sei. Zu der von ihm vorgelegten Bestätigung über die 
Einstellung des Verfahrens gegen die Täter, führte er auf den Vorhalt, dass er diese Bescheinigung ohne 
Widerspruch entgegen genommen und sich nicht gewehrt hätte, aus, dass die Polizei zu ihm gesagt hätte, dass es 
keine Beweismittel gegen die Täter gebe und sie deshalb freigelassen worden seien. Er vermute eine 
Schmiergeldzahlung, Beweise dafür hätte er nicht. Zwei der Täter seien im März 2006 freigelassen worden. Auf 
den Vorhalt, warum er durch die Täter bedroht und aufgefordert werden sollte, die Anzeige zurückzuziehen, 
wenn das Verfahren gegen diese ohnehin bereits eingestellt worden sei, antwortete er, dass er noch einmal 
wegen der gleichen Strafsache eine Anzeige erstatten hätte können - bei der nächsten höheren Instanz. Er hätte 
es vielleicht aus Angst nicht gemacht. Es hätten sich die Männer auch aus der höheren Instanz freikaufen 
können. 
 

Im Zuge dieser Einvernahme wurden dem Beschwerdeführer Unterlagen zum Parteiengehör vorgehalten. Aus 
dem Akt des Bundesasylamtes ist jedoch nicht ersichtlich, um welche Unterlagen es sich dabei gehandelt hat. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 25.10.2007 erging ein gleichlautender, den Antrag abweisender und den 
Beschwerdeführer ausweisender Bescheid. 
 

In der Begründung wurden nunmehr auch Feststellungen zur Lage der deutschen Minderheit und der Lutheraner 
getroffen. 
 

Es wurde wieder das Ergebnis der niederschriftlichen Einvernahme der Entscheidung zu Grunde gelegt und von 
einer Schutzwilligkeit und einer Schutzfähigkeit der Republik Kirgisistan ausgegangen. 
 

Der Beschwerdeführer erhob gegen diesen Bescheid Berufung, verließ jedoch am 19.11.2007 das Bundesgebiet, 
weshalb das Berufungsverfahren als gegenstandslos abgelegt wurde. 
 

Der Beschwerdeführer reiste am 15.03.2008 wiederholt in das Bundesgebiet ein und führte aus, dass er nach 
seiner Rückkehr in Kirgisistan neuerlich Problemen ausgesetzt gewesen wäre. Nach seiner Rückkehr sei er auf 
Arbeitssuche gewesen und hätte bemerkt, dass er dauernd verfolgt werden würde. Er hätte seine Frau nach 
Hause gebracht und ihr aufgetragen, dass sie das Haus nicht verlassen solle. Am 14.01.2008 hätte sich, als er an 
einer Haltestelle gestanden sei, ein Auto genähert, Männer seien ausgestiegen und hätten ihn ins Auto gezerrt. 
Einer der beiden sei die dritte Person derjenigen gewesen, die ihn im Jahr 2006 zusammengeschlagen hätten. Die 
anderen Männer im Auto seien Polizisten gewesen und sie hätten ihn bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Dann 
sei er in eine Polizeieinrichtung gebracht worden - man hätte ihm gesagt, dass das der nationale Sicherheitsdienst 
sei. Der dritte Mann hätte gefordert, dass er die Anzeige zurückziehe. Sie hätten festgestellt, dass seine Frau 
schwanger gewesen sei und ihm gedroht, dass ihr etwas Schlimmes passieren würde. Dann hätten sie ihn mit 
Handschellen aufgehängt, ihm Nadeln unter die Nägel gesteckt, ihm eine Gasmaske aufgesetzt und mit Gas 
betäubt, sodass er ohnmächtig geworden sei. Seither leide er an hohem Blutdruck und an Kopfschmerzen. Er sei 
auch mit einer mit Sand gefüllten Socke geschlagen worden. Die Anzeige habe er trotzdem nicht zurückgezogen 
und in der Früh sei er in der Nähe seiner Ortschaft hinausgeworfen und bedroht worden, dass er seine Frau und 
seine Mutter begraben könne, wenn er binnen zwei oder drei Tagen die Anzeige nicht zurückziehe. Dann hätte 
man ihm noch gesagt, dass sie "die Europäer" aufhängen würden. Danach hätte er wieder seine Flucht 
organisiert. 
 

Zu seiner Nationalität befragt führte er aus, dass sein Vater Deutscher, seine Mutter Russin sei - die Kirgisen 
seien gegen alle Europäer. 
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Am 29.04.2008 gab er beim Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt, an bei all seinen bisherigen Einvernahmen 
die Wahrheit gesagt zu haben. Er hätte in Kirgisistan standesamtlich seine schwangere Frau am 29.12.2007 
geheiratet. In Kirgisistan hätte er sich vom 19.11.2007 - am Tag seiner Abreise von Wien - bis zum 08.03.2008 
aufgehalten. Seinen Reisepass hätte er am 30.01.2008 am Passamt in XXXX erhalten. 
 

Er wiederholte von denselben Leuten angegriffen worden zu sein, die ihn bereits im Jahr 2006 bedroht hätten. 
Der Beschwerdeführer brachte den von ihm bereits am 19.03.2008 geschilderten Sachverhalt gleichlautend vor. 
Konkret nach dem Fahrzeug befragt, führte er aus, dass es ein ausländisches Modell - weder BMW noch 
Mercedes - gewesen sei. Der Vorfall hätte sich am 14.01.2008 gegen 17 Uhr oder 18 Uhr ereignet. Es seien vier 
Männer gewesen. Er sei dann zu seiner Mutter nach Hause gegangen und hätte ihr davon erzählt, dann hätte er 
seine Frau mitgenommen und sei zur Tante seiner Frau gezogen, wo sie sich bis zur Ausreise aufgehalten hätten. 
Grund für die Freilassung sei, dass er seine Anzeige zurücknehmen sollte. 
 

In XXXX sei er damals in ärztlicher Behandlung gewesen. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Eisenstadt, vom 23.06.2008 wurde der Antrag auf 
internationalen Schutz des Beschwerdeführers sowohl bezüglich des Status des Asylberechtigten als auch 
bezüglich des Status des subsidiär Schutzberechtigten im Bezug auf Kirgisistan abgewiesen und der 
Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Kirgisistan ausgewiesen. 
 

Begründend wurde nach Wiedergabe der Einvernahmen des zweiten Verfahrens ausgeführt, dass gegen die 
Glaubwürdigkeit des Vorbringens spreche, dass der Beschwerdeführer bereits nach seiner ersten 
Asylantragstellung am 19.11.2007 freiwillig nach Kirgisistan zurückgereist sei, obwohl er angeblich mit 
weiteren Verfolgungen zu rechnen hätte. Diese Vorgangsweise spreche gegen eine konkret befürchtete 
Verfolgung. Weiters hätte sich der Beschwerdeführer, wie auch schon im Jahr 2006, mit Sicherheit an die 
örtliche Polizei gewandt und um Hilfe ersucht. Die geschilderte Vorgangsweise würde bei tatsächlicher 
bestehender individueller konkreter Verfolgungsgefahr jeder Logik entbehren und könne nicht schlüssig 
nachempfunden werden. Die einzige logische Konsequenz wäre keine freiwillige Rückkehr in seine Heimat bzw. 
ein neuerliches früheres Verlassen seiner Heimat bzw. ein Umzug in Kirgisistan oder die Anzeigeerstattung 
gewesen. 
 

Weiters hätte der Beschwerdeführer ausschließlich generell durch den von ihm vorgebrachten Sachverhalt 
deutlich gemacht, dass der Ausreisegrund ausschließlich in anderen Motiven - nämlich in der angeblichen 
Bedrohung durch eine unbekannte Person, gegen welche er im Jahr 2006 eine Anzeige erstattet hätte - gelegen 
wäre. Die vom Beschwerdeführer angegebene, angebliche unsichere Lage und die angeblichen Bedrohungen 
durch diese Person sei jedoch kein Grund für die Gewährung von Asyl. Angemerkt wurde, dass die angebliche 
Bedrohung durch eine unbekannte Person möglicherweise stattgefunden hätte, bei diesen Problemen handle es 
sich aber um keine staatliche Verfolgung im Sinne der GFK, sondern um Übergriffe von Privatpersonen, die 
nicht vom Staat geduldet oder bei Kenntniserlangung von den Behörden des Heimatlandes verfolgt werden. Kein 
Staat sei jedoch in der Lage, seinen Bürgern umfassenden Schutz vor eventuellen Übergriffen zu gewähren. 
 

Im Rahmen der fristgerecht eingebrachten Beschwerde führte der Beschwerdeführer aus, dass die Ungewissheit 
über das Ende seines ersten Asylverfahrens psychisch so belastend gewesen sei, dass er glauben hätte wollen, die 
Situation in seinem Heimatland hätte sich gebessert. Er hätte auch von seiner Mutter gehört, dass in der Zeit 
seiner Abwesenheit niemand nach ihm gefragt hätte. Er hätte frühzeitig resigniert und die freiwillige Rückkehr 
einer Abschiebung vorgezogen. 
 

Weiter verwies er darauf, dass er selbst nicht ausgesagt hätte, dass das Verfahren eingestellt sei, sondern 
ausgesagt hätte "Das Verfahren ist nur eingestellt und nicht abgeschlossen". Weiters sei auch die Meinung des 
Bundesasylamtes, dass er mit Sicherheit sich wieder an die Polizei gewandt hätte, wie er es 2006 getan hätte, für 
ihn nicht nachvollziehbar gewesen sei. 
 

Immerhin sei seine Anzeige im Jahr 2006 erfolglos gewesen. In Kirgisistan wäre es für seine Verfolger einfach 
ihn zu finden und die Tatsache, dass er mit seiner schwangeren Frau "hin und her" flüchtete sei von der Behörde 
vollkommen außer Acht gelassen worden. 
 

Im Rahmen der am 28.07.2011 durchgeführten öffentlichen mündlichen Beschwerdeverhandlung des 
Asylgerichtshofes gab der Beschwerdeführer in russischer Sprache an, dass sein Vater Deutscher und seine 
Mutter Russin sei. Er gehöre der evangelischen Religionsgemeinschaft an. 
 

Dem Beschwerdeführer wurde das Parteiengehör zu den unterschiedlichen Feststellungen über dieselben 
Sachverhalte der beiden unterschiedlichen erkennenden Bundesasylamte gewährt, und er führte dazu aus, dass er 
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sich gedacht hätte, dass seine Probleme eventuell vorbei seien. Nach seiner Rückkehr seien diese erneut 
aufgetreten und die Situation sei so schwerwiegend gewesen, dass er mit seiner im siebenten Monat 
schwangeren Ehefrau das Land verlassen hätte und illegal nach Österreich gekommen sei. Dies sei sicherlich 
nicht leicht und er würde es keiner hochschwangeren Frau antun, wenn er keine Probleme gehabt hätte. Er hätte 
Angst um seine Ehefrau, sein Kind, sich selbst und seine Verwandten. 
 

Auf den Vorhalt, dass er angegeben hätte, dass ihm 80.000 SOM geraubt worden seien und befragt, ob er 
tatsächlich mit 80.000 SOM in bar auf offener Straße gewesen sei, gab er an, eine gesamte Tageslosung aus den 
Trafiken, die sein Arbeitgeber beliefert hätte, abgeholt zu haben. Es sei nicht sein Geld gewesen. Er hätte für die 
jeweilige Tageslosung persönlich gehaftet. Entweder hätte er es zurückzahlen müssen oder man hätte es 
gerichtlich von ihm gefordert. Er hätte sich bei seiner Einstellung vertraglich verpflichtet, für das Geld 
verantwortlich zu sein und dass es im Fall des Verlustes gerichtlich einklagbar sein. 
 

Die von ihm geforderte Zurückziehung der Anzeige wäre strafbar gewesen. Das Verfahren sei zwar eingestellt 
worden, aber man müsste selbst dort sein, um die damalige Situation zu verstehen. Er sei in ein Gebäude 
gebracht, ihm sei eine Maske aufgesetzt und es sei Gas hineingesprüht worden. Es falle ihm schwer darüber zu 
sprechen. 
 

Im Fall einer Rückkehr würde er vor denselben Leuten Angst haben sowie vor denjenigen Leuten, die bei der 
Miliz arbeiteten - er meine damit die Männer, die ihm das Geld gestohlen hätte. Drei Leute hätten ihm das Geld 
weggenommen, zwei seien festgenommen und einer sei frei gewesen. Nach seiner Rückkehr seien es schon vier 
Personen gewesen: drei Personen in Zivil und einer in Milizuniform. Einer der beiden, die er damals angezeigt 
hätte, sei dabei gewesen und er hätte ihn gut gekannt, denn er hätte ihn geschlagen. Beim Zweiten sei er sich 
nicht sicher gewesen, ob dieser im Jahr 2006 anwesend gewesen wäre - die anderen beiden hätte er nicht 
gekannt. Einer hätte ihn ins Auto gezerrt und sie hätten ihn geschlagen. 
 

Befragt, warum er selbst Angst vor der Miliz hätte, führte er aus, dass diejenige Person, die er erkannt gehabt 
hätte, in Milizuniform gewesen sei. Befragt, ob dieser tatsächlich Polizist gewesen sei, oder die Milizuniform nur 
getragen hätte, gab er an dies nicht zu wissen, da er keinen Ausweis gesehen hätte. Er vermute aber, dass dieser 
tatsächlich Polizist gewesen sei, weil die Leute damals im Jahr 2006 sehr schnell freigelassen worden seien. 
Dieser zweite Vorfall hätte sich im Jahr 2008 am 14. Jänner ereignet und er sei die ganze Nacht in der Gewalt 
dieser Männer gewesen. Erst in der Früh sei er zur Bushaltestelle gebracht und hinausgeworfen worden, von dort 
sei er ursprünglich auch mitgenommen worden. Er sei dann nach Hause zurückgekehrt, die Ehefrau hätte ihn 
gesehen und er sei drei oder vier Tage zu Hause geblieben. Sie seien dann zur Tante der Ehefrau und bald 
ausgereist. Er sei blutverschmiert gewesen und mit einer mit Sand gefüllten Socke geschlagen worden. Am 
nächsten Tag sei er zum Arzt gegangen - ein Hausarzt im Spital im Wohnort - dieser hätte jedoch gemeint, 
darüber nichts wissen zu wollen. Er hätte ihn untersucht. Er hätte selbst sogar Angst vor Ärzten, da Ärzte in 
solchen Fällen die Miliz informieren. 
 

Darauf hingewiesen, dass er erwähnt hätte, dass er mit seiner Frau bei deren Tante keine Probleme gehabt hätte, 
führte er aus, sich dort nur versteckt zu haben. Er sei zwar schon hinausgegangen, hätte sich jedoch immer 
umgedreht und Angst gehabt. 
 

Er könne nicht genau sagen, ob es eine Polizeistation gewesen sei. Es könne aber sein - er wisse nur, dass das 
Gebäude mitten in der Stadt gewesen sei. Die Leute hätten ihm gesagt, dass er zwei oder drei Tage Zeit habe, um 
die Anzeige zurückziehen. Sie hätten ihm angedroht, dass seine schwangere Ehefrau sonst das Kind verlieren 
würde. 
 

Er wäre mit seiner hochschwangeren Ehefrau nicht ausgereist, wenn er keine Probleme hätte. Es sei wirklich 
sehr schwer. Er hätte sogar Angst gehabt, dass sie während der Reise nach Österreich im siebten Monat das Kind 
entbinden würde. 
 

Die Einvernahme der Ehefrau des Beschwerdeführers ergab, dass sie die ursprünglichen Probleme des 
Beschwerdeführers aus dem Jahr 2006 ausschließlich vom Hören-sagen kannte. Nach der Rückkehr nach 
Kirgisistan sei ihr Mann einmal nach Hause gekommen, sei zuvor niedergeschlagen und verprügelt worden und 
sei auch blutverschmiert gewesen. Er hätte ihr damals nicht gesagt, was passiert sei. Sie sei damals schwanger 
gewesen und er hätte ihr den Stress nicht zumuten wollen. Genaueres wisse sie auch bis heute nicht. Er sage ihr 
nur, dass dies seine Probleme seien und es besser sei, wenn sie nichts wisse. Die Frage, ob sie wisse, dass auch 
sie indirekt bedroht worden sei, verneinte sie. Vor dem Vorfall hätten sie bei der Mutter ihres Ehemannes und 
nach diesem Vorfall bei ihrer Tante gelebt. Sie sei damals zu Hause gewesen, ihr sei schlecht gewesen, da sie 
schwanger gewesen sei. 
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II. Feststellungen: 
 

Zur Person: 
 

Die beschwerdeführende Partei führt den im Spruch genannten Namen, ist Staatsangehörige Kirgisistan, gehört 
der deutschen Volksgruppe an und ist lutheranischen Bekenntnisses, war im Heimatland zuletzt in Lebedinovka 
wohnhaft, reiste erstmals am 18.07.2006 illegal in das Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag 
auf internationalen Schutz. Der Beschwerdeführer ist Ehemann der XXXX. 
 

Der Beschwerdeführer wurde in seiner Heimat zwischen 1997 und 2001 aufgrund seines europäischen Äußeren 
festgenommen, befragt und auch geschlagen. Danach hielt er sich so wenig wie möglich auf der Straße auf. 
 

Der Beschwerdeführer wurde im März 2006 von drei unbekannten Männern der gesamten Tageslosung beraubt 
und bedroht, dass im Fall einer Anzeigeerstattung sowohl seine Familie als auch er getötet werden würden. 
 

Er erstattete trotzdem eine Anzeige und die Polizei nahm zwei der Täter fest. Er konnte diese bei einer 
Gegenüberstellung identifizierten und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der dritte Täter konnte ihn 
ausfindig machen und bedrohte ihn und seine Familie telefonisch unter anderem mit Vergewaltigung, falls er die 
Anzeige nicht zurückziehe. Als er sich bei der Polizei nach dem Verfahrensstand erkundigte wurde ihm 
mitgeteilt, dass die beiden Festgenommenen Ende März 2006 freigelassen worden waren. Ab diesem Zeitpunkt 
wurde der Beschwerdeführer immer wieder von diesen drei Personen telefonisch bedroht, damit er die Anzeige 
zurückziehe. Als er sich neuerlich bei der Polizei nach dem Verfahrensstand erkundigt hatte, teilte man ihm mit, 
dass das Strafverfahren vorläufig eingestellt worden wäre. Die Einstellung erfolgte aufgrund von 
Schmiergeldzahlungen. Der Beschwerdeführer verließ am 11.07.2006 Kirgisistan. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes, Außenstelle Innsbruck, vom 25.10.2007 wurde der Antrag auf 
internationalen Schutz des Beschwerdeführers sowohl in Bezug auf den Status des Asylberechtigten als auch in 
Bezug auf den Status des subsidiär Schutzberechtigten hinsichtlich Kirgisistans abgewiesen und dieser aus dem 
österreichischen Bundesgebiet nach Kirgisistan ausgewiesen. Der Beschwerdeführer reiste nach Kirgisistan aus 
und am 15.03.2008 wieder in das österreichische Bundesgebiet ein, da er in Kirgisistan insofern neuerlich 
Gewalt ausgesetzt war als er am 14.01.2008 an einer Haltestelle von zwei Polizisten - bei einem davon handelte 
es sich um die dritte Person derjenigen, die ihn im Jahr 2006 zusammengeschlagen hatten - in ein Auto gezerrt 
wurde, wo er bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen wurde. Er wurde in eine Polizeieinrichtung gebracht und vom 
dritten Mann aufgefordert die Anzeige zurückzuziehen und bedroht, dass sonst seiner schwangeren Frau etwas 
Schlimmes passieren würde. Er wurde gefoltert, ihm eine Gasmaske aufgesetzt und er mit Gas betäubt. Er zog 
die Anzeige nicht zurück und wurde am nächsten Morgen in der Nähe seiner Ortschaft aus dem Auto 
hinausgeworfen und mit dem Umbringen seiner Frau und seiner Familie bedroht, falls er nicht binnen zwei oder 
drei Tagen die Anzeige zurückziehe. Danach reiste er mit seiner hochschwangeren Ehefrau aus. 
 

Zu Kirgisistan: 
 

Bevölkerung: rund 5,36 Millionen Einwohner; Nationalitäten: 

insgesamt rund 80, davon Kirgisen 70%, Russen 8,4%, Usbeken 15%, circa 10.000 Deutschstämmige; (Zensus 
2009) 
 

Landessprachen: Staatssprache: Kirgisisch; seit Mai 2000 auch Russisch "offizielle Sprache"; Bestandsgarantie 
für Sprachen nationaler Minderheiten 
 

Religionen: 80% sunnitische Moslems, 16% russisch-orthodoxe Christen und kleine Minderheiten anderer 
Glaubensbekenntnisse 
 

(Quelle: 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes 
_Uebersichtsseiten/Kirgisistan_node.html, Zugriff 31.05.2011) 
 

Allgemeine Lage 
 

Nach seiner Unabhängigkeit am 31.08.1991 galt Kirgisistan im Vergleich mit den anderen Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion zunächst als das Land mit dem höchsten Demokratisierungsgrad. Die liberale Atmosphäre wich 
jedoch gegen Ende der 1990er Jahre mehr und mehr bedingt durch einen repressiven Führungsstil des 
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Staatspräsidenten Akajew. Immer häufiger kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Akajew wurde in der 
so genannten Tulpenrevolution 2005 wegen Wahlfälschungs-Vorwürfen zum Rücktritt gezwungen. Sein 
Nachfolger Bakijew enttäuschte die in ihn gesetzten demokratischen Hoffnungen ebenfalls schon bald. 
 

Die am 06.04.2010 insbesondere wegen explodierender Energiepreise gestarteten Demonstrationen in Talas - im 
Nordwesten Kirgisistans - schlugen am 07.04.10 in der Hauptstadt Bishkek und auch in anderen Großstädten im 
Norden des Landes in blutige Proteste um. Offiziellen Angaben zufolge wurden 81 Menschen getötet und mehr 
als 1.500 verletzt. Der noch am selben Tag gestürzte Präsident Bakijew floh in den Süden des Landes, wo er die 
meisten Anhänger hat. Er weigerte sich zunächst zurückzutreten. 
 

Am 08.04.2010 bildete die kirgisische Opposition, unter Führung der ehemaligen Außenministerin Otunbajewa, 
Rosa eine "Provisorische Regierung des Volksvertrauens", die nach eigenen Angaben zunächst sechs Monate im 
Amt bleiben will. Die selbst ernannte Übergangsregierung besteht zum größten Teil aus ehemaligen 
Spitzenpolitikern. Auch Erkebajew, Abdigan, früherer Vizepremier, und Isakow, Ismail, ehemaliger 
Verteidigungsminister, wurden hohe Ämter zugeteilt. Die neue Regierung wurde zwischenzeitlich von Russland 
und den USA anerkannt. Isakow kündigte an, hart gegen Plünderer vorzugehen. 
 

(BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Informationszentrum Asyl und Migration: Glossar 
Islamische Länder Band 10 Kirgisistan April 2010, S.2) 
 

Die kirgisische Übergangsregierung sagt die ursprünglich für Oktober geplante Präsidentenwahl ab. Die 
derzeitige interimistsiche Staatchefin, Rosa Otunbajewa, soll das Amt bis Ende 2011 innehaben. 
 

(Quelle: Die Presse.com: Kirgisistan: Präsidentenwahl abgesagt, 19.5.2010, 

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/567563/index.do?from=rss, Zugriff 11.6.2010) 
 

Aktuelle innenpolitische Situation (Stand: Januar 2011) 
 

Im Juni 2010 kam es im Süden des Landes zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der kirgisischen 
und usbekischen Bevölkerung; dabei starben nach offiziellen Angaben ca. 400 Menschen, mehr als 2.500, 
überwiegend von Usbeken bewohnte Gebäude wurden niedergebrannt. Die Lage hat sich seitdem äußerlich 
beruhigt, bleibt jedoch fragil. 
 

Die Regierung hielt trotz dieser Ereignisse an ihrer Planung für ein Referendum über die Verfassungsreform und 
die Bestätigung von Roza Otunbaeva als Präsidentin bis Ende 2011 fest; es gelang ihr, das Referendum am 27. 
Juni erfolgreich durchzuführen. Am 10.10.2010 wurden Parlamentswahlen durchgeführt, zu denen 29 Parteien 
von der Zentralen Wahlkommission zugelassen waren. Fünf Parteien gelang der Einzug in das Parlament. 
 

Nach schwieriger Regierungsbildung übernahm am 20.12.2010 die neue Regierung - eine Koalition aus den drei 
Parteien SDPK, Respublika und Ata Jurt - unter Premierminister Almazbek Atambaev die Regierung. 
 

(Quelle: 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Kirgisistan /Innenpolitik_node.html, 
Zugriff 28.01.2011) 
 

Parlamentswahl macht Koalitionsregierung nötig, Fünf Parteien schafften Einzug - Internationale Beobachter 
lobten Abstimmung 
 

Die kirgisische Parlamentswahl verlief größtenteils fair und ohne ethnische Konflikte ab. Kirgistan hat damit als 
erstes Land Zentralasiens den Übergang zu einem politischen System nach europäischem Vorbild geschafft. 
 

Bischkek/Wien - Fünf Parteien haben es bei den kirgisischen Wahlen ins Parlament geschafft. Das gab die 
Wahlbehörde am Montag bekannt. Der Wahlgang am Sonntag verlief ohne Gewaltakte und sei im Wesentlichen 
frei und fair gewesen, sagten Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in 
der Hauptstadt Bischkek. 
 

Die Legislative wird nach einer Verfassungsreform erstmals mehr Macht haben als der Präsident. Kirgistan ist 
damit das einzige Land der ehemaligen Sowjetunion mit einer parlamentarischen Demokratie nach 
westeuropäischem Vorbild. 
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(Quelle: 

http://derstandard.at/1285200525721/Parlamentswahl-macht-Koalitionsregierung-noetig, Zugriff 15.11.2010) 
 

Neue Regierung in Bischkek fixiert, 17. Dezember 2010 
 

Koalition einigt sich auf Parlamentspräsident - Regierungsbildung klappt im dritten Anlauf 
 

Bischkek/Moskau - Erst im dritten Anlauf hat die Regierungsbildung in Kirgistan geklappt. Die Koalition einigte 
sich am Freitag mit Achmatbek Keldibekow, Parteichef von Ata-Schurt, auf einen Parlamentspräsidenten. Am 
Streit um dieses Amt war Anfang Dezember nach nur drei Tagen die erste Koalition zerbrochen. 
 

Damit konnte eine weitere Destabilisierung der noch fragilen Demokratie verhindert werden. Nach dem 
Verfassungsreferendum und der Parlamentswahl am 10. Oktober ist Kirgistan die erste parlamentarische 
Republik in Zentralasien. 
 

Die Nachbarländer Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan, die von ihren Präsidenten 
autokratisch regiert werden, beäugen das demokratische Experiment in Kirgistan argwöhnisch. Aber auch China, 
Russland und die USA verfolgen genau, was in dem Fünf-Millionen-Einwohner-Land vor sich geht. 
 

Die Koalition aus der Partei Ata-Schurt (Vaterland), die von Otunbajewa 2004 gegründet wurde, der 
Sozialdemokratischen Partei und der wirtschaftsfreundlichen Partei Respublika, hat im Parlament 77 von 
insgesamt 120 Stimmen. Der neue Parlamentspräsident Keldibekow erhielt die Stimmen von 101 der 119 
anwesenden Abgeordneten. Sozialdemokraten-Chef Almasbek Atambajew wurde danach als Regierungschef 
vom Parlament ebenfalls bestätigt. 
 

Trotz der Einigung auf Keldibekow bestehen innerhalb der Koalition Meinungsdifferenzen über den zukünftigen 
Weg des Landes. Während die Sozialdemokraten und Respublika den Demokratiekurs Otunbajewas unterstützen 
und sich für das parlamentarische System aussprechen, ist die nationalkonservative Partei Ata-Schurt für die 
Wiedereinführung des Präsidialsystems. (ved/DER STANDARD, Printausgabe, 18.12.2010) 
 

(Quelle: 

http://derstandard.at/1292462110268/Neue-Regierung-in-Bischkek-fixiert, Zugriff 04.01.2011) 
 

Staatsaufbau 
 

Während die Verfassung von 2007 dem Präsidenten weitreichende Befugnisse gab, ist die in dem Referendum 
am 27. Juni 2010 angenommene Verfassung hingegen eine Mischform aus einem parlamentarischem und einem 
präsidentiellen System. Parlament und Premierminister kommen hierbei eine sehr starke Position zu; allerdings 
hat auch der in allgemeiner Wahl bestimmte Präsident eine Reihe von Vollmachten, beispielsweise hinsichtlich 
der Ernennung und Entlassung von Obersten Richtern und Generalstaatsanwalt. Er ist ferner 
Oberkommandierender und Vorsitzender des Sicherheitsrates. Der Präsident hat eine Amtszeit von 6 Jahren und 
ist nicht wiederwählbar. 
 

In der neuen Verfassung ist der Grundrechtteil gegenüber der 2007er Verfassung deutlich verbessert worden. 
 

(Quelle: 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Kirgisistan /Innenpolitik_node.html, 
Zugriff 11.10.2011) 
 

Rechtsschutz 
 

Judikative 
 

Die höchsten Gerichte des Landes waren bislang das Verfassungsgericht und das Oberste Gericht. Da das 
Verfassungsgericht in der Vergangenheit ein willfähriges Instrument der Präsidenten war, sieht die neue 
Verfassung kein eigenständiges Verfassungsgericht mehr vor. Es gibt jedoch eine Verfassungskammer beim 
Obersten Gericht, dem die verfassungsmäßige Kontrolle obliegt. Die neue Verfassung räumt dem Bürger auch 
ein individuelles Beschwerderecht für den Fall vor, dass seine verfassungsmäßigen Rechte durch Gesetze oder 
normative Akte verletzt werden. 
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Der oberste Gerichtshof ist die höchste Instanz im bürgerlichen Recht, im Straf-, Verwaltungs- und 
Wirtschaftsrecht. Es überprüft die Aktivität aller lokalen Gerichte, einschließlich der Militärgerichte. Die so 
genannten "Arbitrage-Gerichte" sind für Streitigkeiten zwischen Unternehmen und Haushalten im ökonomischen 
Bereich zuständig. Die lokalen Gerichte werden von so genannten "Aksakal (Ältesten)-Gerichten" unterstützt, 
die auf Initiative von Bürgern oder Selbstverwaltungen in Dörfern und Städten einberufen werden. Die 
Unabhängigkeit der Gerichte war in der Vergangenheit durch Korruption und ihre Abhängigkeit von der 
Ernennung durch den Präsidenten beeinträchtigt. 
 

(Quelle: 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Kirgisistan /Innenpolitik_node.html, 
Zugriff 11.10.2011) 
 

Die Unabhängigkeit der Justiz ist gesetzlich vorgesehen, jedoch behinderten die Vollzugsbehörden manchmal 
die Justiz. Rechtsanwälte und Bürger glaubten gemeinhin, dass Richter für Bestechung offen sind oder von 
außen unter Druck setzbar sind. Niedrige Gehälter sind weiterhin ein beeinflussender Faktor. 
 

Das Gesetz räumt den Angeklagten Rechte ein, einschließlich der Unschuldsvermutung. In der Realität werden 
diese Rechte nicht immer beachtet. Das Justizsystem folgt weiter Gewohnheiten und Praktiken, welche keine 
Unschuldsvermutung kennen und der Fokus vorgerichtlicher Ermittlungen ist auf die Sammlung von Hinweisen, 
die zu einem Schuldspruch führen, gerichtet. Das Gesetz sieht eine unlimitierte Anzahl von Treffen von 
Verteidigern und Mandanten während eines Verfahrens vor. Für solche Treffen sind amtliche Genehmigungen 
erforderlich, die gewöhnlich auch erteilt werden. Das Gesetz räumt den Angeklagten und der Kammer das Recht 
ein, Zugang zu allen Hinweisen zu haben, die die Ankläger zusammentragen, allen Verhandlungen 
beizuwohnen, die Zeugen zu befragen, Beweise vorzulegen; jedoch werden diese Rechte in der Realität oft nicht 
respektiert. Zeugen haben ihre Aussagen grundsätzlich vor dem Gericht vorzutragen aber unter bestimmten 
Umständen kann die Aussage vor Gericht auch via Audio- oder Videoaufnahme vorgebracht werden. Verteidiger 
und Ankläger haben das Recht gegen die Entscheidung des Gerichtes zu berufen. 
 

Ethnische Usbeken, welche wegen Anstiftung oder Ausübung von Gewalt gegen ethnische Kirgisen im Juni 
angeklagt wurden, waren mit gerichtlichen Verfahren konfrontiert, die nach lokalem Gesetz an wenige 
Bedingungen geknüpft waren. Die berichteten Probleme beinhalteten Druck auf Angeklagte zu Gestehen, 
inklusive Folter; keinen Zugang zu Verteidigern, Einschüchterung und Gewalt gegen Angeklagte und 
Verteidigern von Angeklagten, auch im Gerichtssaal selbst, Einschüchterung von Richtern durch Freunde und 
Familienmitglieder der Opfer; und Verurteilung trotz Fehlen belastender Anhaltspunkte oder Verurteilung im 
Falle des Vorhandenseins entlastender Anhaltspunkte. 
 

(Quelle: US Department of State: 2010 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 08.4.2011) 
 

Sicherheitsbehörden 
 

Die Verantwortung der Rechtsdurchsetzung ist aufgeteilt zwischen dem Innenministerium für allgemeine 
Verbrechen, dem "State Committee on National Security" für Staatsverbrechen und dem Büro der 
Staatsanwaltschaft für beide Verbrechen. Der [Anm. ehemalige] Präsident Bakiyev verabschiedete ein Gesetz, 
das es dem Militär erlaubte auch in heimischen politischen Konflikten einzugreifen und das dem 
Sicherheitsdienst des Präsidenten Vollmachten zur Gesetzesdurchsetzung zusprach, unter anderem zur 
Durchführung von Vernehmungen, für das Abhören von Telekommunikationsmittel und Beobachtungen und 
andere verdeckte Aktivitäten durchzuführen. 
 

Die Zahlung von Bestechungsgeldern um Untersuchungen oder Anklagen zu vermeiden, war ein größeres 
Problem auf allen Ebenen der Exekutive, wobei die Regierung jedoch Schritte zur Bekämpfung von Korruption 
setzte. Fälle von Straflosigkeit innerhalb der Polizei blieben ein Problem; jedoch wurden Beamte des 
Innenministeriums auf Grund verschiedener Verstöße - einschließlich Korruption, Amtsmissbrauch und 
Polizeibrutalität- entlassen und strafrechtlich verfolgt. 
 

Im Unterschied zu vergangenen Jahren, stellte die Innenrevision des Ministeriums keine Statistiken über 
Bürgerbeschwerden, nachträgliche Untersuchungen oder nach strafgerichtlicher Verurteilung entlassene Beamte 
im Laufe des Jahres zur Verfügung. 
 

(Quelle: US Department of State: 2010 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 08.4.2011) 
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Folter 
 

Das Gesetz verbietet zwar Folter und andere Gräueltaten, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Bestrafung, jedoch wendeten die Polizei und das staatliche Komitee für nationale Sicherheit (GKNB) selbige an. 
Zeitweise schlug die Polizei Verhaftete und Gefangene um Geständnisse zu erhalten. 
 

Nach der NGO Golos Svobody wurden 97 Beschwerden, welche die Anwendung von Gewalt durch 
Sicherheitskräfte oder Beamte des GKNB zum Inhalt hatten, beim Büro des Generalstaatsanwaltes im Laufe des 
Jahres aktenkundig. In 71 dieser Fälle eröffnete das Büro des Generalstaatsanwaltes kein Strafverfahren. 
 

In der Folge der ethnischen Gewalttätigkeiten im Juni in den Oblasten Osh und Jalalabad gab es zahlreiche 
Berichte von gefolterten Festgehaltenen in Gewahrsame der Polizei und anderer Sicherheitsbehörden 
 

Am 18. Mai veröffentlichte die provisorische Regierung ein Amnestiedekret für 32 Personen, welche verhaftet 
und in Verbindung mit den Nookat-Protesten im Jahre 2008 angeklagt wurden 
 

Nach HRW begann die Polizei am 2. Juli mit der dreitägigen Befragung von "Akram A:" (ein falscher Name des 
Opfers um seine Identität zu schützen) in Bezug auf die Tötung eine Polizeibeamten. Die Polizei würgte ihn 
indem sie Ihm eine Gasmaske über den Kopf stülpte und schlug ihm öfter. Aus Furcht um seine eigene 
Sicherheit strebte Akram den Rechtsweg nicht an. 
 

Am 8. Juli berichtete HRW, dass 15 Polizeibeamte "Mokhamadzhon M." 

(ein von ihm benutzter Deckname um seine Identität zu schützen) wegen eines Tötungsfalles in der Umgebung 
verhafteten und schlugen ihn mit einem Gummiknüppel. Die Polizei ließ ihn später am gleichen Tag frei, 
nachdem ein Beamter der lokalen Verwaltung intervenierte. 
 

Eine Kommission, welche durch das Büro des Ombudsmannes gebildet wurde, veröffentlichte einen Bericht im 
Februar 2009, welcher Vorfälle dokumentierte bei denen Beamte des Innenministeriums und des GKNB 
Verhaftete schlugen, ihnen die Fingernägel ausrissen, ihre Bärte verbrannten und weiblichen Verhafteten die 
Haare scherten. Im Jänner 2009 veröffentlichte die russische Menschenrechtsorganisation Memorial einen 
Bericht, der ähnliche Misshandlungen dokumentierte. Zu Jahresende hatte die Regierung keine Schritte 
unternommen um die Anschuldigungen weiter zu verfolgen oder die Beamten zu verwarnen. 
 

Das nichtamtliche (NGO-) Komitee der Soldatenmütter berichtet von einem aktenkundigen Fall militärischer 
Schikanierung durch körperliche Misshandlung durch Unteroffiziere im Laufe des Jahres. Die Militärbehörden 
stellten dem Opfer medizinische Versorgung zur Verfügung. Einer der Straftäter wurde zu zwei Jahren 
Gefängnis verurteilt, der andere erhielt eine bedingte Gefängnisstrafe im Ausmaß von einem Jahr. 
 

(Quelle: US Department of State: 2010 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 8.4.2011) 
 

NGOs 
 

Das Gesetz sieht die Freiheit Vereine zu bilden vor und die Regierung respektiert im Allgemeinen dieses Recht. 
NGOs, Arbeitergewerkschaften, politische Parteien und Kulturvereinigungen müssen sich beim 
Justizministerium registrieren lassen. NGOs müssen mindestens drei Mitglieder, alle anderen Organisationen 
mindestens 10 Mitglieder aufweisen. Das Justizministerium wies keine Registrierung im Laufe des Jahres zurück 
und nach dem Regierungswechsel am 7. April erlaubte es der norwegischen Helsinki-Kommission im Land zu 
arbeiten (vgl. Abschnitt 5). Das Gesetz verbietet vom Ausland finanzierte politische Parteien und NGOs 
politische Ziele zu verfolgen, Vertretungsbüros und Zweigstellen sind davon mit umfasst. 
 

Die Regierung behielt das Verbot von fünf Organisationen bei - Hizb ut Tahir (HT), der Islamische Partei 
Turkistans, der Ostturkistanischen Islamischen Partei und der Tablighi Jamaat, welchen sie vorwarf Kontakte zu 
internationalen Terrororganisationen zu unterhalten. Verhaftung und Verfolgung von Personen welchen 
vorgeworfen wird, Literatur von HT zu besitzen oder zu verteilen, bestand weiter. Obwohl in der Vergangenheit 
die meisten Verhaftungen von mutmaßlichen HT-Mitgliedern im Süden stattfanden und ethnische Usbeken 
involviert waren, weisen Medienberichte auf eine ständig zunehmende Anzahl von Verhaftungen ethnischer 
Kirgisen wegen Aktivitäten im Norden hin. Den meisten Verhafteten wurde die Verbreitung von Literatur, 
welche ethnischen, rassischen oder religiöse Hass aufstachelt, vorgeworfen. 
 

(Quelle: US Department of State: 2010 Human Rights Report Kyrgyz Republic, 8.4.2011) 
 



 Asylgerichtshof 11.10.2011 

www.ris.bka.gv.at  Seite 11 von 16 

Menschenrechte 
 

Kirgisistan ist den wichtigsten Menschenrechtsabkommen beigetreten. Die Verfassung garantiert eine weite 
Palette von Grundrechten. Die Durchsetzung der Menschenrechte wird allerdings in der Praxis durch mangelnde 
rechtsstaatliche Tradition und eine fehlende unabhängige Justiz erschwert. Die Todesstrafe wurde durch Gesetz 
vom Juni 2007 abgeschafft. 
 

Die Zustände auf Polizeistationen, in der Untersuchungshaft und in Gefängnissen sind in vielen Fällen 
menschenunwürdig. In der Praxis ist Folter weiterhin verbreitet. Die Zivilgesellschaft und die EU setzen sich 
dafür ein, die Menschenrechtslage gerade in Untersuchungshaft und Strafvollzug zu verbessern. Die EU und 
Kirgisistan haben am 27./28. Oktober 2008 eine erste Runde des vereinbarten regelmäßigen 
Menschenrechtsdialogs abgehalten; eine zweite Runde hat am 13. Oktober 2009 in Brüssel stattgefunden. 
 

Auch nach dem Sturz der Regierung Bakijew scheint sich die Praxis einer parteiischen Justiz fortzusetzen; 
bislang wurden im Zusammenhang mit den gewaltsamen Zusammenstößen vom Juni d.J. bislang nur 
Angehörige der usbekischen Bevölkerungsgruppe angeklagt und verurteilt. Der bekannte usbekische 
Menschenrechtsverteidiger Askarov wurde in einem rechtsstaatlichen Prinzipien nicht genügenden Prozess 
wegen angeblicher Beteiligung an der Ermordung eines Polizisten zu lebenslanger Haft verurteilt. 
 

(Quelle: 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Kirgisistan /Innenpolitik_node.html, 
Zugriff 11.10.2011) 
 

Religionsfreiheit 
 

Die Religionsfreiheit wird von der Regierung in der Praxis im Allgemeinen respektiert. Alle religiösen 
Gruppierungen müssen sich offiziell beim Justizministerium registrieren. Ein Gesetz von 2009 verbietet, 
Missionierung, die Verteilung religiöser Literatur auf öffentlichen Plätzen und private religiöse Erziehung. 
 

(Quelle: Freedom House: Freedom in the World - Kyrgyzstan 2010) 
 

Das Gesetz sieht die Religionsfreiheit vor und die Regierung respektierte dieses Recht auch in der Praxis, 
obwohl es auch Einschränkungen gibt, besonders im Bezug auf die Aktivitäten von konservativen islamischen 
Gruppen, welche die Regierung als extremistisch und Bedrohung für das Land ansieht. Die Verfassung sieht die 
Trennung von Religion und Staat vor. Der Islam ist die am weitesten verbreitete Religion. Die Regierung 
unterstützt offiziell keine Religion, jedoch erkennt ein Beschluss aus dem Jahr 2006 den Islam und das Russisch 
Orthodoxe Christentum als "traditionelle Religionen" an. Am 12. Jänner 2009 unterschrieb der Präsident das 
Gesetz über die Freiheit der Religionen und der religiösen Organisationen, das zahlreiche Einschränkungen für 
die Aktivitäten religiöser Gruppen vorsieht. Das Gesetz legt eine Erhöhung des Minimums an Mitgliedern, das 
gefordert wird, um als religiöse Gruppe registriert zu werden, von 10 auf 200 Personen fest. Es verbietet 
Missionierung und privaten Religionsunterricht. 
 

Die staatliche Behörde für Religiöse Angelegenheiten ist für die Förderung religiöser Toleranz, die 
Überwachung der Religionsgesetze und die Erhaltung der Religionsfreiheit zuständig. Nach dem Gesetz müssen 
sich alle religiöse Organisationen, auch religiöse Schulen bei dieser Behörde registrieren lassen und nach der 
Bewilligung noch beim Justizministerium. 
 

(Quelle: US Department of State: 2009 Human Rights Report Kyrgyz Republic, 11.3.2010) 
 

Entgegen heftiger Proteste von Menschenrechtsorganisationen und Religionsgemeinschaften hat der kirgisische 
Präsident am 12. Jänner 2009 das neue Religionsgesetz unterzeichnet. Dieses Gesetz sieht vor, dass religiöse 
Gruppen nur eine offizielle Anerkennung erhalten sollen, wenn mindestens zweihundert kirgisische Staatsbürger 
zu der jeweiligen Gemeinde gehören. Sämtliche Mitglieder müssen sich staatlich registrieren lassen. Tatsächlich 
scheint sich das Gesetz gegen den Religionsübertritt zu religiösen Minderheiten, insbesondere dem Christentum 
zu wenden. Ein nationales Aktionsprogramm, das die "Ausbreitung von religiösem Extremismus" bekämpfen 
soll, zielte offenbar auf Mitglieder der verbotenen islamistischen Partei "Hizb-ut-Tahrir" ab. 
 

(Quelle: AI - Amnesty International: Amnesty Report 2009, Kirgisistan, Mai 2009 / CSI - Christian Solidarity 
International: 
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Neues Religionsgesetz in Kirgisistan diskriminiert Christen, 26.01.2009, 
http://www.csi.or.at/index.php?inh=1&sub=9&news=827, Zugriff 7.6.2010) 
 

In Kirgisistan gibt es 265 protestantische Gebetshäuser (davon 20 der Lutheraner). Die protestantischen 
Glaubensgemeinschaften in Kirgisistan umfassen: die Baptisten, Lutheraner, Presbyterianer u.a. 
 

Missionare verschiedener Gruppen konnten im gesamten Land frei missionieren, wobei jedoch eine 
Registrierung erforderlich ist. 
 

(USDOS, Kyrgyzstan, International Religious Freedom Report 2006, 15.09.2006) 
 

Minderheiten 
 

Kirgisistan ist ein Vielvölkerstaat. Zwischen 60% und 70% der Bevölkerung sind Kirgisen, 15% Usbeken, etwa 
8% Russen sowie Dunganen, Uyguren, Tadschiken, Türken, Tataren, Ukrainer und einige immer weniger 
werdende Koreaner und Deutsche. 
 

(BAMF - Informationszentrum Asyl und Migration: Glossar Islamische Länder Band 10 Kirgisistan, April 2010, 
S.8) 
 

Minderheitengruppen sind unter anderem Usbeken (14,2 %), Russen (10,3%), Dunganen (1,1%), Uiguren (1%), 
als auch Gruppen von Tataren, Kasachen, Ukrainern, Deutsche, Tadschiken und Koreaner. 
 

Das Gesetz bestimmt Kirgisisch zur Staatssprache und Russisch zu einer Amtssprache und sieht den Erhalt und 
freie und gleichberechtigte Entwicklung von Minderheitssprachen vor. 
 

(US Department of State: 2010 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 8.4.2011) 
 

Weiters wird ausgeführt, dass alle Personen in Kirgisistan vor dem Gesetz gleich sind und nicht aufgrund von 
Rasse, Geschlecht, Nationalität, politischer oder religiöser Überzeugung diskriminiert werden dürfen. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 11.3.2010) 
 

Nicht-Kirgisisch-sprechende Bürger behaupten, dass es im Staatsdienst eine hierarchische Ebene gebe, die man 
beruflich nicht überwinden könne. Sie behaupteten auch, dass einige Kandidaten aufgrund unfairer 
Sprachprüfungen nicht aufgenommen wurden. Eine Initiative der Regierung, um die amtliche Verwendung von 
Kirgisisch zu vermehren, steigerte die Befürchtungen unter nicht-kirgisischen ethnischen Gruppen hinsichtlich 
möglicher Diskriminierungen. 
 

(US Department of State: 2010 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 8.4.2011) 
 

Es gibt Vorwürfe von Diskriminierungen bei Jobeinstellung, Aufstiegsmöglichkeiten und am Wohnungsmarkt, 
aber es gingen keine offiziellen Berichte bei lokalen Behörden ein. 
 

(US Department of State: 2009 Human Rights Report: Kyrgyz Republic, 11.3.2010) 
 

Ethnische Minderheitengruppen, wie Usbeken, Russen und Uiguren, beklagten Diskriminierungen im 
Arbeitsbereich und am Wohnungsmarkt. Angehörige der usbekischen Minderheit, die sich hauptsächlich im 
Süden konzentriert, fordern seit langem mehr politische und kulturelle Rechte, unter anderem eine stärkere 
Repräsentation in der Regierung, mehr usbekischsprachige Schulen und einen offiziellen Status für die 
usbekische Sprache. 
 

(Quelle: Freedom House: Freedom in the World - Kyrgyzstan 2010) 
 

Die Situation für Minderheiten in Kirgisistan hat sich nicht signifikant verbessert in den letzten Jahren. Der 
wachsende Trend hin zu einem "Kirgisistan der Kirgisen", hat durch eine Sprachgesetzgebung im Parlament im 
Jahr 2004 Auftrieb erhalten. Die neuen Sprachregelungen verlangen von Kandidaten für zur Wahl stehende 
Ämter sowie für Studenten an Universitäten den Nachweis von Sprachkenntnissen in Kirgisisch. 
Staatsbedienstete werden angehalten primär Kirgisisch zu verwenden, Russisch bleibt jedoch als Sprache der 
inter-ethnischen Kommunikation. 
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Die offizielle Politik in Kirgisistan wurde oft als "Minderheiten-freundlicher" als die einiger ihrer Nachbarn 
beschrieben. Es gibt eine Vielfalt von Mechanismen für die Konsultation von Minderheitengruppen und 
staatliche Unterstützung ist für verschiedene Minderheitenorganisationen oder -aktivitäten erhältlich. 
 

Durch die Anerkennung der russischen Sprache als "Verbindungssprache" unter der Verfassung, dürften die 
Behörden ihren Wunsch zeigen, der russischen Minderheit und anderen Slawen eine einbeziehende Politik zu 
demonstrieren und sie zum Bleiben im Land zu bewegen. Die Behandlung der usbekischen Minderheit ist 
verglichen dazu ungleich, beide sind ungefähr gleich groß, doch nur das Russische hat einen offiziellen Status. 
Russisch-Sprachige befinden sich dadurch in Bezug auf Arbeitsmarkt und Bildung in einer bevorzugten Lage. 
 

(Quelle: Minority Rights Group International: World Directory of Minorities an Indigenous People, Kyrgyzstan 
Overview, ohne Datum, letztes erwähntes Referenzdatum 8.2007, http://www.minorityrights.org/?lid=2346, 
Zugriff 8.6.2010) 
 

Deutsche Minderheit 
 

Von den noch zu Beginn der neunziger Jahre rund 100.000 Deutschstämmigen in Kirgisistan hat inzwischen der 
größte Teil das Land - vorzugsweise in Richtung Bundesrepublik - verlassen. In Kirgisistan leben derzeit 
schätzungsweise noch 15.000 Deutschstämmige. Die Bundesregierung unterstützt die im Lande verbliebene 
deutsche Minderheit speziell im sozialen, kulturellen sowie im Bildungsbereich. Die Sicherung der 
Zukunftsperspektive für kirgisische Bürger deutscher Abstammung war auch ein wichtiger Punkt der 
Grundsatzerklärung vom 04.07.1992 zwischen dem unabhängigen Kirgisistan und der Bundesrepublik 
Deutschland, mit der die intensive Zusammenarbeit begann. Im gleichen Jahr wurde in Kirgisistan eine deutsche 
diplomatische Vertretung eröffnet. 
 

Deutsch ist nach Englisch die mit Abstand wichtigste Fremdsprache in der Kirgisischen Republik. Von 800.000 
Fremdsprachenschülern lernen etwa 80.000 Deutsch. Zur Förderung der deutschen Sprache werden durch die 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) Schwerpunktschulen für Deutsch in Bischkek, Osch und Talas 
durch aus Deutschland entsandte Lehrer besonders unterstützt. An diesen Schulen können die Schüler das 
Deutsche Sprachdiplom II (DSD II) erwerben. 
 

(Quelle: Auswärtiges Amt, Kirgisistan, Beziehungen zwischen Deutschland und Kirgisistan, März 2007) 
 

Rückkehrfragen 
 

Das US Department of State (USDOS) schreibt in seinem im März 2006 veröffentlichten Menschenrechtsbericht 
2005, dass OSZE und IOM berichten würden, dass Personen, die von kommerzieller Tätigkeit zurückkehren, in 
vielen Fällen Bestechungsgelder zahlen müssten, da ihnen sonst Gefängnisstrafen wegen gefälschter 
Reisedokumente drohen würden. Die Grenzbehörden würden hingegen angeben, dass geständige Personen nicht 
bestraft würden. 
 

(Quelle: ACCORD-Anfragebeantwortung vom 12.06.2008) 
 

III. Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen zur Person (Identität) des Beschwerdeführers beruhen auf seinen beim Bundesasylamt 
vorgelegten Dokumenten. 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers wird wie folgt gewürdigt: 
 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg. Nr. XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen, 
die wiederum der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes entnommen wurden): 
 

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 
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2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Voraussetzung ist u. a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen 
auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen 
verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
unbegründet einsilbig und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die 
nötige Mitwirkung verweigert. 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers ist klar und konkret und ein zentrales Thema ist die Angst vor 
glaubwürdig angedrohten Vergeltungsmaßnahmen sowohl gegen ihn als auch seine Familie infolge der 
Anzeigeerstattung gegen diejenigen Personen, welche ihn ausgeraubt hatten, durch den Beschwerdeführer vor 
seiner ersten Ausreise, welche sich nach seiner Rückkehr bereits in tatsächlichen gegen ihn gesetzten 
Misshandlungen äußerten. 
 

Bereits das Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck legte den vorgebrachten Sachverhalt seiner Entscheidung zu 
Grunde, stellte jedoch eine Schutzfähigkeit und -willigkeit Kirgisistans fest, welche vom Unabhängigen 
Bundesasylamt in Zweifel gezogen wurde. Nach diversen Recherchen wies das Bundesasylamt, Außenstelle 
Innsbruck den Antrag abermals unter Zugrundelegung des Sachverhaltes, jedoch wieder die Schutzfähigkeit und 
-willigkeit Kirgisistans als gegeben ansehend, ab. Tatsache ist somit, dass der Beschwerdeführer laut dem 
Bundesasylamt, Außenstelle Innsbruck sein Vorbringen glaubhaft erstattet hat. 
 

Das Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt, wiederum geht - nach erfolgter Wiedereinreise des 
Beschwerdeführers - davon aus, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers - sowohl jenes, das zu seiner ersten 
Einreise geführte hat als auch das nach seiner zweiten Einreise getätigte Vorbringen - unglaubwürdig sei, zumal 
der Beschwerdeführer freiwillig zurückgekehrt sei und er deshalb nicht gefährdet sei. Dieser Schlussfolgerung, 
konkret dass das vom Beschwerdeführer rechtmäßig gesetzte Verhalten diesem als negativ angekreidet wird, 
vermag sich der Asylgerichtshof nicht anzuschließen. Gegenteiliges wäre eventuell der Fall, wenn der 
Beschwerdeführer abgeschoben worden wäre und sich der Entscheidung der erkennenden Behörde durch 
Rückkehr widersetzt hätte. 
 

Der Asylgerichtshof sieht die konsequenten und nachvollziehbaren Schilderungen des Beschwerdeführers, die 
sich in einer sich steigernden Problematik nach seiner Rückkehr äußern, als glaubwürdig an. 
 

Ebenfalls glaubwürdig ist die schlechte Situation der deutschen Minderheit in Kirgisistan und im konkreten Fall 
die daraus resultierende Schutzunwilligkeit der kirgisischen Republik, insbesondere deshalb, da der 
Beschwerdeführer auch von Mitgliedern der Polizei verfolgt wird, also derjenigen Einheit, die für seinen Schutz 
zuständig wäre. 
 

Da die Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein 
in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein 
Grund, an der Richtigkeit der Situationsdarstellungen zu zweifeln. Auch seitens der Parteien wurden hinsichtlich 
der herangezogenen Quellen keine Einwände erhoben. 
 

Aus den dargestellten Gründen ist der Asylgerichtshof zum Ergebnis gelangt, dass der Beschwerdeführer sein 
Vorbringen zu den Fluchtgründen hinreichend glaubhaft gemacht hat. 
 

IV. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 61 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes, soweit nicht etwas anders in § 61 Abs 3 AsylG vorgesehen ist. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
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§ 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005 besagt: 
 

Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, ist, soweit dieser Antrag 
nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 
Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Gemäß Abs. 5 leg. cit. ist die Entscheidung, mit der einem Fremden von Amts wegen oder auf Grund eines 
Antrags auf internationalen Schutz der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, mit der Feststellung zu 
verbinden, dass diesem Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
 

Flüchtling ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines 
Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes 
seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt 
ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung." 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in 
 

dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff 
von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche 
Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 
Heimatstaates zu begründen. 
 

Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt 
der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, (zB VwGH 
vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). Im Hinblick auf die den Beschwerdeführer 
treffenden Ereignisse im Jänner 2008 ist die Furcht vor Verfolgung des Beschwerdeführers objektiv 
nachvollziehbar. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung ausgeführt, dass als Fluchtgründe unter dem 
Gesichtspunkt der Schwere des Eingriffes nur solche Maßnahmen in Betracht kommen, die einen weiteren 
Verbleib im Heimatland aus objektiver Sicht unerträglich erscheinen lassen (VwGH vom 16.09.1992, 
92/01/0544, VwGH vom 07.10.2003, 92/01/1015, 93/01/0929, u.a.). 
 

Die vom Asylwerber vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre müssen in einem 
erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland liegen. Die fluchtauslösende 
Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 96/20/0414) - Verfolgung 
im Jänner 2008 - Flucht März 2008. Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im 
Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Die Würdigung der Erstbehörde, der Beschwerdeführer hätte keine Verfolgung im Sinne der GFK glaubhaft 
machen können, ist jedenfalls verfehlt und kann auch hinsichtlich der getroffenen Länderfeststellungen im 
konkreten Fall des Beschwerdeführers von keiner hinreichenden Schutzfähigkeit bzw. -willigkeit des 
kirgisischen Staates ausgegangen werden. 
 

Die Verfolgungsgefahr beruht auch auf einem in der GFK anerkannten Verfolgungsgrund, nämlich aufgrund 
einer speziellen Mischlage aus ethnischen (Zugehörigkeit zur deutsch russischen Minderheit) und religiösen 
(Zugehörigkeit zum lutheranischen Glauben) Elementen. Im Hinblick darauf, dass der Beschwerdeführer 
keinesfalls mit einem effektiven staatlichen Schutz rechnen kann - im Gegenteil scheint die Verfolgung durch 
Vertreter staatlicher Einrichtungen zu erfolgen - ist nicht davon auszugehen, dass für den Beschwerdeführer die 
Möglichkeit besteht in irgendeinem Teil der Republik Kirgisistan Schutz vor der gegenständlichen Verfolgung 
zu finden, weshalb die Annahme einer innerstaatlichen Flucht- bzw. Schutzalternative ausscheidet. 
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Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Kirgisistan mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit Eingriffe von sehr hoher Intensität in seine zu schützende persönliche Sphäre 
(Leben, Gesundheit, Freiheit) drohen und zwar aus einem in der GFK angeführten Verfolgungsgrund. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


